
Belehrung zur Aufsichtspflicht:

Die DLRG Ortsgruppe Kaub-Loreley übernimmt  die Aufsichtspflicht Ihrer Tochter / Ihres Sohnes 

für das Jugendschwimmen (samstags) erst an der Zwischentür innerhalb des Gebäudes (an dem 

Schuhregal), wenn die Jugendlichen von  einem unserer Ausbilder auf der Anwesenheitsliste 

vermerkt wird. 

In den Umkleiden und in den Duschen befinden sich keine Ausbilder zur Betreuung. Ihre Tochter / 

Ihr Sohn ist selbstverantwortlich bis sie / er umgezogen und geduscht den Beckenbereich betritt.

Von dort an wird sich Ihre Tochter / Ihr Sohn stets unter Beaufsichtigung mindestens eines 

volljährigen Ausbilders befinden. Beim Verlassen der Schwimmhalle ist Ihre Tochter / Ihr Sohn in 

den Duschräumen und Umkleidekabinen wieder selbstverantwortlich. Somit endet die 

Aufsichtspflicht der DLRG Kaub-Loreley beim Entlassen der Schwimmschüler in die Duschen, 

wenn sie den Beckenbereich  verlassen. Sie als Eltern nehmen Ihre Tochter / Ihren Sohn an den 

Umkleidekabinen in Empfang. Dies erfolgt erst zur vereinbarten Endzeit des entsprechenden 

Kurses!

Einverständniserklärung:

Hiermit erkläre(n) ich/ wir,______________________________________, mich/ uns mit den oben 

angegebenen Regelungen zur Aufsichtspflicht meiner/ unserer Tochter / meines/ unseres Sohnes 

______________________________________ einverstanden. 

Ich/ wir habe(n), meine/ unsere Tochter  / meinen/ unseren Sohn diesbezüglich unterrichtet und 

sie / ihn über ein angemessenes Verhalten in Umkleidekabinen und Duschen belehrt.

___________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter 


